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Urutolnril
ber

^rbeitfC. ;peCegterteiu>erfantmCttng
be§

Sdftocij. (öclucrbeucrcmö
§onnfag ben IC. gutti 1895

int 9ïatI)auôfnoIc in Siel.
(gortfeßung).

§err ©cbmalbein, ©tabtoerorbneter in Söln, banft ben

Referenten für baS beigebrachte, für ißn fo mertboße 3Jta=

tertal. @r ift erfiannt barüber, baß man ßter fo frifh unb

fret baS Obligatorium ber SlrbeitSIofenoerficßerung berlange.
3n ®eutfcßlanb mürbe basfelbe, 0. 3- menigftenS, unmöglich
fein. ®ie Serfidjerung mürbe DoranSfidjtlth bureaufratifh
gefialtet nnb oermaltet merben uub bobe ^Prämien erforbern;
immerbtn befteben tn ®eutfhlanb and) anbere Serßältniffe.
f?r. ©tbmaibein üermnnbert fidj, baß man bie in Sern ge=

mähten ©rfaßrungen fo menig gn Rate gieße. @r betrachtet
bie bortige SlrbeitSlofenfaffe als bie befte Söfung, meiere

aud) in Sîoln Dtacßabmung finben merbe. 3n ben Anträgen
bermißt §r. ©hmalbein einen ©ab, monacb mit feber 2Xr=

beitslofenberfidberung ein centraler SlrbeitSnacßmeiS berbunben
merben foßte. ©in folcßer ift unbebingt notmenbig unb
mürbe ergießerifh mirfen. Siit bem Obligatorium fann fid)
tgr. ©cbmalbein nidjt befreunben.

fèr. ©roßrat ©legertft (Sern) ertlärt, in Sern babe
ba§ Obligatorium niht eingeführt merben fönnen, meil
ßiergu jebe gefeßlicße ©rnnblage fehlte. 2lbgefeßen baoon,
tonne man über bie 3®ecfmäßigfeit beS Obligatoriums fel)r
oerfebiebener Slnficßt fein. Siele Arbeiter mürben fi(b gegen
eine gmangStoeife Selaftnng auflehnen, ebenfo bie 8lrbeit=
geber. ©egen baS Obligatorium fpreeße auch baS etßifhe
ßJtoment, meil bte pribate ®ßätigfeit gelähmt mürbe. Oer
bon §rn. Sßhner borgefcfjlagene Seitrag an bie Serficberung
(5t- 1—2 per üBodje) märe unbnrcbfübrbar; eine Srätnie
bon 5t- 1 Pst Sionat müßte als Siapimalleiftung betrachtet
merben. ®§ follte baS Obligatorium in unfern Sorfcßlägen
nicht aßgufeßr betont merben.

Son £rn. Suhbrucfer ©hiß (Bugern) mirb bie Sßftidjt
beS SlrbeitgeberS, für auSreicßenbe Slrbeit gu Jorgen, aner=
tannt, nicht aber bie 3®ecfmäßigfeit beS Obligatoriums.
®ie Salbung ber SIrbeiigeber sur SïrbeitSlofenberfidferung
tonne nur gefebeben bureb eine Sereinigung ber Arbeitgeber
mit ben Arbeitern. 2HS folcije ift gu ertennen bie obligatorifcbe
SerufSgenoffenfdjaft. ®iefe Snftitution berbiene bom ©hmeig.
©emerbeberein neuerbingS ernftbaft angeftrebt gn merben.
£>err ©hiß führt fobann bie boai Sudjbrucfer Sringipalen*
berein errichtete SlrbeitSlofenfaffe als Scifpiel an. ©ine
richtige Arbeitglofenberficfjerung fei nur bann möglich, menn
Arbeitgeber unb Arbeiter in Obligatorien SerufSgenoffen»
fhaften bereinigt finb unb biefe leßtern gefe^tidfjen ©hub
genießen. §err ©hiH beantragt: „®ie Stage ber 2trbeitS=
lofenoerfiherung nnb beS SlrbettSnacßmeifeS ift an ben

©entralborfianb gnrücfgumeifen in bem ©inne; baff biefelbe
in Serbinbung mit ber ©emerbegefeßgebungSfrage, begm.
ber ©haffung obligatorifcfjer SerufSgenoffenfhaften erlebigt
merben foH."

gerr SantonSrat Serhtolb (®balmeil) eradjtet bie Se=

geießnung „Serficberung" in borltegenber Stage als unrichtig
gemäblt. ©te paffe nur ba, mo man einer ©efaßr ßilfloS
gegenüber ftebe, mie bei Sranfßeit ober ®ob, maS bei ber
SlrbeitSlofenOerficßerung nicf)t gutreffe. ®te richtigere Se»

geihnung fei SlrbeitSlofenfaffe. ®er rorgefhlagene Auêfhlufe
bon SluSlänbern lebigen ©tanbeê märe nngereht unb foüte
auf lebige AuSlänber mit meniger als gmei Saßren Auf=
enthalt befhränft merben.

i£>r. Ringger (©t. ©aßen) fpric£)t gegen bie allgemeine
©infübrung obligatorifher SerufSgenoffenfhaften unb ber

Obligatorien ArbeitSlofenberfiherung. Alles in einen ®opf

gu merfen, märe eine große Ungerecßtigfeit. @r fhlägt
folgenben 3ufaß (3'ffer 7) bor: „®ie Organifation fofl
mo möglih berufSmelfe burh bie gange ©hmeig ober burh
gange Snbuftriegebiete ßinbureß ftattfinben unb ben betreffenben
Steifteroereinen unter Sftitmirfung ber Arbeiter überlaffen
merben."

§r. Rationalrat Sßilb (St. ©aßen) mähte bie Arbeits»
lofen--5ütforge ftatt ben SerufSgenoffenfhaften in erfter
Sinte ben ©emeinben gumenben unb baS Obligatorium niht
abfolut bermerfen; bod) foßte baSfelbe febr mobt abgemogen
unb limitiert merben. Aße ©lieber eines ©emeinmcfenS
foßen an ber Söfnng ber Slrbeitslofer.fürforge mitmirfen unb

gu Seiträgen ßerangegogen merben. 2Ber feinen beftimmten
Seruf erlernt, foße bor aßem gum Seitritt berpfitet merben.

§r. ©roßrat Sogt oergießtet in Anbetracht ber borge»
rücften 3sit auf eine Dîepltf gnr Serteibignng feiner Anträge.

(@cf)tii6 folgt.)

$erfcait&3!t>efen.
®er ©djtPctJ- ©iafermeifterberein rotrb nähften ©onntag

eine ©eneralberfammlung abhalten, um baS meitere Sorgeßen
in ber ©treifangelegenbeit gu befprehen. 3n SBintertßur unb

St. ©aßen ift ben Sfttgliebern beS fhmeigerifhen ©ebülfen»
oerbanbeS bie Slrbeit gefünbigt morben, fofern fie fih ben

Sefhlüffen beS fhmetgenfhen ©lafermeifteroereinS niht unter»
gießen. ®ie ©laiermeifter beharren auf ihren 5orberungen-

©laferfirei! ^iirtcî). 3nr Ueberrafhung ber Streif»
fommiffion halten bte ©laferaieifter bem Slnpraß ©taub ; bie

Arbeiter felbft mähten gerne mieber arbeiten, menn bie

etferne Sauft ihrer 5übrer niht hart auf ihnen läge unb

fie niht fürchten müßten, baß btefel&en ißre ®robunge"
ausführen mürben. 2Senn baS niht ©flaoerei ift, fo Oer»

flehen mir oon berfelben nihtS. ©olhe Baftänbe erforbern
bringenb Abhülfe, meldfe nur baburd) erreiht merben fann,
baß man enblih einmal bte auSlänbifhcn Anführer unb

©fanbalmaher auSmeift.

3ttt £)afncrftrcif 3üri«h ift Stn'tagS nah biereinbatt'
ftünbigen Uaterbanblungett groifhen beboßmähtigten Set»

tretern ber öaftiermeifter, ber fjafnerarbeiter unb be®

SunbeSfomiteeS beS ©hmeig. ©emerffhaftSömibeS ein SergletÄ

gu ftanbe gefomtnen. ®ie Arbeiter oergeihnen eine Sob^
erböbung oon 15 bis 20 Stogent. ®ie Srbeit mirb an>

Siontag in fämtlthen SBerfftätten mieber aufgenommen.

®er gaf)lreid) befueßte tfjurgauifhe ©emerbetag
fEBeiitfclbeit berlangte nah langer ®ebatte Dlebifion be^

©anfiergefeßeä im Sinne ber ©rböbung ber Satebt'
tapen, befotiberS für 8ln*länber, fomie bon Siaßnabmti'
gegen unlautern SBettberoerb unb gegen temporäre Ausser»

fäufe. ©ine ©ingabe an bie Regierung mürbe befhlofftP-

®er fßerbatib beutfeßer Strißtülten» nnb Sitgenieiü'
öereine plant für bas fommenbe 3aßr 1896 eine Subiläum^
auSfteflung in Serlin. @r miß fein eßrenboßeS 25fäbri8^
Sefteßen burh eine Sorfübrung bon ABerfen fetner Stitgliebet
unb 5teunbe bem ©ebähtniS ber 3eitgenoffen einpräget
2Bte man aus Sahftüfen hört, plant biefer Serbanb auw

eine Stonographie beS SauernbaufeS, mie eS fih feit be^

Sitttelalter in ben m'tteleuropätfhen Sänbern entmicfelt ß®'"

iiîeftrote^nif^e
ÜUene ©leïtngitâtëmefïe. ®aS regiernngSrät!id)e

partement für SSafferrehtSfongeffionen in ©t. ©aßen paß"'
giert folgenbe ©efuhe um Semißigung bon SBafferrecßteP'

a. ®eS henn Sngenieur 2. St a n n h a r b in 51 "
für Senüßung ber SBafferfraft beS ©hmelgibaheS gum 3®
ber ©rfteßung einer eleftrifhen 2iht 8lnlage'
Stets, b. ber ©efhäftsfirma ber Herren ©. ©haß'®',
unb Sie. in Ugnacß für eine SBeißeranlage auf ißrer Siefl^P'

fhaft bei ber ©teinenbahbrüefe in ^altbrnnn, gum 3®^
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Protokoll
der

Hrdentl. Aelegiertenversammtung
des

Schweiz. Gewerbevereins
Sonntag den 1K. Juni 18!>5

im Rathaussaale in Viel.
(Fortsetzung).

Herr Schmalbein, Stadtverordneter in Köln, dankt den

Referenten für das beigebrachte, für ihn so wertvolle Ma-
terial. Er ist erstaunt darüber, daß man hier so frisch und

frei das Obligatorium der Arbeitslosenversicherung verlange.

In Deutschland würde dasselbe, z. Z. wenigstens, unmöglich
sein. Tie Versicherung würde voraussichtlich bureaukratisch
gestaltet und verwaltet werden und hohe Prämien erfordern;
immerhin bestehen in Deutschland auch andere Verhältnisse.
Hr. Schmalbein verwundert sich, daß man die in Bern ge-
machten Erfahrungen so wenig zu Rate ziehe. Er betrachtet
die dortige Arbeitslosenkasse als die beste Lösung, welche
auch in Köln Nachahmung finden werde. In den Anträgen
vermißt Hr. Schmalbein einen Sah, wonach mit jeder Ar-
beitslosenversicherung ein centraler Arbeitsnachweis verbunden
werden sollte. Ein solcher ist unbedingt notwendig und
würde erzieherisch wirken. Mit dem Obligatorium kann sich

Hr. Schmalbein nicht befreunden.
Hr. Großrat Siegerist (Bern) erklärt, in Bern habe

das Obligatorium nicht eingeführt werden können, weil
hierzu jede gesetzliche Grundlage fehlte. Abgesehen davon,
könne man über die Zweckmäßigkeit des Obligatoriums sehr
verschiedener Ansicht sein. Viele Arbeiter würden sich gegen
eine zwangsweise Belastung auflehnen, ebenso die Arbeit-
geber. Gegen das Obligatorium spreche auch das ethische

Moment, weil die private Thätigkeit gelähmt würde. Der
von Hrn. Rychner vorgeschlagene Beitrag an die Versicherung
(Fr. 1—2 per Woche) wäre undurchführbar; eine Prämie
von Fr. 1 per Monat müßte als Maximalleistung betrachtet
werden. Es sollte das Obligatorium in unsern Vorschlägen
nicht allzusehr betont werden.

Von Hrn. Buchdrucker Schill (Luzern) wird die Pflicht
des Arbeitgebers, für ausreichende Arbeit zu sorgen, aner-
kannt, nicht aber die Zweckmäßigkeit des Obligatoriums.
Die Zuziehung der Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung
könne nur geschehen durch eine Vereinigung der Arbeitgeber
mit den Arbeitern. Als solche ist zu erkennen die obligatorische
Berussgenossenschaft. Diese Institution verdiene vom Schweiz.
Gewerbeverein neuerdings ernsthaft angestrebt zu werden.
Herr Schill führt sodann die vom Buchdrucker-Prinzipalen-
verein errichtete Arbeitslosenkasse als Beispiel an. Eine
richtige Arbeitslosenversicherung sei nur dann möglich, wenn
Arbeitgeber und Arbeiter in obligatorischen Berufsgenossen-
schaffen vereinigt sind und diese letztern gesetzlichen Schutz
genießen. Herr Schill beantragt: „Die Frage der Aftbeits-
losenversicherung und des Arbeitsnachweises ist an den

Centralvorstand zurückzuweisen in dem Sinnes daß dieselbe
in Verbindung mit der Gewerbegesetzgebungsfrage, bezw.
der Schaffung obligatorischer Berufsgencssenschaften erledigt
werden soll."

Herr Kantonsrat Berchtold (Thalweil) erachtet die Be-
Zeichnung „Versicherung" in vorliegender Frage als unrichtig
gewählt. Sie passe nur da, wo man einer Gefahr hilflos
gegenüber stehe, wie bei Krankheit oder Tod, was bei der
Arbeitslosenversicherung nicht zutreffe. Die richtigere Be-
Zeichnung sei Arbeilslosenkasse. Der vorgeschlagene Ausschluß
von Ausländern ledigen Standes wäre ungerecht und sollte
auf ledige Ausländer mit weniger als zwei Jahren Auf-
enthalt beschränkt werden.

Hr. Ringger (St. Gallen) spricht gegen die allgemeine
Einführung obligatorischer Berussgenossenschaften und der
obligatorischen Arbeitslosenversicherung. Alles in einen Topf

zu werfen, wäre eine große Ungerechtigkeit. Er schlägt

folgenden Zusatz (Ziffer 7) vor: „Die Organisation soll

wo möglich berufswetse durch die ganze Schweiz oder durch

ganze Industriegebiete hindurch stattfinden und den betreffenden
Meistervereinen unter Mitwirkung der Arbeiter überlassen
werden."

Hr. Nationalrat Wild (St. Gallen) möchte die Arbeits-
losen-Fürsorge statt den Berufsgenossenschaften in erster

Linie den Gemeinden zuwenden und das Obligatorium nicht

absolut verwerfen; doch sollte dasselbe sehr wohl abgewogen
und limitiert werden. Alle Glieder eines Gemeinwesens
sollen an der Lösung der Arbeitslosenfürsorge mitwirken und

zu Beiträgen herangezogen werden. Wer keinen bestimmten
Beruf erlernt, solle vor allem zum Beitritt verpflichtet werden.

Hr. Großrat Vogt verzichtet in Anbetracht der vorge-
rückten Zeit auf eine Replik zur Verteidigung seiner Anträge.

(Schluß folgt.)

Verbandswesen.
Der Schweiz. Glasermeisterverein wird nächsten Sonntag

eine Generalversammlung anhalten, um das weitere Vorgehen
in der Streikangelegenheit zu besprechen. In Winterthur und

St. Gallen ist den Mitgliedern des schweizerischen Gehülfen'
Verbandes die Arbeit gekündigt worden, sofern sie sich den

Beschlüssen des schweizerischen Glasermeistervereins nicht unter-
ziehen. Die Malermeister beharren auf ihren Forderungen.

Glaserstreik Zürich. Zur Ueberraschung der Streik-
kommission halten die Glasermeister dem Anprall Stand; die

Arbeiter selbst möchten gerne wieder arbeiten, wenn die

eiserne Faust ihrer Führer nicht hart auf ihnen läge und

sie nicht fürchten müßten, daß dieselben ihre Drohungen
ausführen würden. Wenn das nicht Sklaverei ist, so ver-
stehen wir von derselben nichts. Solche Zustände erfordern
dringend AbHülse, welche nur dadurch erreicht werden kann,
daß man endlich einmal die ausländischen Anführer und

Skandalmacher ausweist.

Im Hafnerstreik Zürich ist Freitags nach viereinhalb-
stündigen Unterhandlungen zwischen bevollmächtigten Ver-
tretern der Hafnermeister, der Hafnerarbeiter und des

Bundeskomitees des Schweiz. Gewerkschastsbundes ein Vergleich

zu stände gekommen. Die Arbeiter verzeichnen eine Lohn-
erhöhung von 15 bis 20 Prozent. Die Arbeit wird aM

Montag in sämtlichen Werkstätten wieder aufgenommen.

Der zahlreich besuchte thurgauische Gewerbetag i"
Weinfclden verlangte nach langer Debatte Revision des

Hausiergesetzes im Sinne der Erhöhung der Patent'
taxen, besonders für Ausländer, sowie von Maßnahme»
gegen unlautern Wettbewerb und gegen temporäre Ausser-
käufe. Eine Eingabe an die Regierung wurde beschlosst»-

Der Verband deutscher Architekten- nnd Ingenieur-
vereine Plant für das kommende Jahr 1896 eine Jubiläums-
ausstellung in Berlin. Er will sein ehrenvolles 25jähriges
Bestehen durch eine Vorführung von Werken seiner Mitglieder
und Freunde dem Gedächtnis der Zeitgenossen einpräge»-
Wie man aus Fachkreisen hört, plant dieser Verband arm

eine Monographie des Bauernhauses, wie es sich seit dem

Mttielalter in den mitteleuropäischen Ländern entwickelt h»î-

Elektrotechnische Rundschau.
Neue Elektrizitätswerke. Das regierungsrätliche Ds-

partement für Wasserrechtskonzessionen in St. Gallen P»m^
ziert folgende Gesuche um Bewilligung von Wasserrechte»'

a. Des Herrn Ingenieur L. Mann hard in F^^.
für Benützung der Wasserkraft des Schmelzibaches zum
der Erstellung einer elektrischen Licht-Anlage >

Mels, b. der Geschäftsfirma der Herren E. Schubig^
und Cie. in Uznach für eine Weiheranlage auf ihrer Liege»'

schaft bei der Steinenbachbrücke in Kaltbrunn, zum Z»^


	Verbandswesen

